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wird die Bevolkerung grundsatzlich mit dem
Zeichen «Allgemeiner Alarm» alarmiert; der
«C-Alarm» entfallt genauso wie der «Strahlen-
alarm». Das Zeichen Allgemeiner Alarm ist
ein auf- und absteigender Ton. Fiir die Bevol-
kerung bedeutet dies immer: Sofort Radio
horen! Die Behorden verbreiten ndmlich bei
drohender Gefahr Gbers Radio wichtige Ver-
haltensanweisungen, auch amtliche Mittei-
lungen und Informationen.

Die Tendenz hin zu einem einzigen Alarm-
zeichen ist in ganz Europa feststellbar. Auf-
grund der vielen Stauseen behélt die Schweiz
aber den «Wasseralarm» bei. Er betrifft nur
bestimmte Gebiete: Die (zwolf) tiefen Dauer-
tone von je zwanzig Sekunden in Abstanden
von zehn Sekunden bedeuten, dass die Be-
volkerung unterhalb einer Stauanlage das ge-
fihrdete Gebiet umgehend verlassen soll.
Dies wird etwa nétig, wenn der Bruch eines
Staudamms oder das Uberschwappen von
grossen Wassermassen drohen.

7750 Sirenen

Man kann davon ausgehen, dass insgesamt
mehr als 99,5 Prozent der Schweizer Bevol-
kerung mit den stationdren und mobilen
Sirenen erreicht werden konnen. In abgele-
genen Einzelhdusern werden die Betroffenen
im Ernstfall per Telefon alarmiert. Damit diese
hohe Erreichbarkeit gewéhrleistet bleibt, wer-
den die rund 7750 Sirenen regelmadssig ge-
prift. Dazu organisiert das Bundesamt fiir Be-
volkerungsschutz (BABS) in Zusammenarbeit
mit den Kantonen und Gemeinden den jdhr-
lichen Sirenentest, neu auch in Zusammen-
arbeit mit den Stauanlagebetreibern (siehe
Text Seite 10).

Zusammenarbeit der Behorden

Wenn es um Alarmierung geht, wird gene-
rell eine enge und klar geregelte Zusammen-
arbeit zwischen den Behorden verlangt. Die
neue Verordnung halt denn auch fest, wer
fiir das Funktionieren der Alarmierungsmit-
tel, das Auslosen des Alarms oder die Infor-
mation der Bevolkerung zustandig ist.

In der Regel erfolgt der Auftrag zur Aus-
losung des Alarmierungszeichens durch die
Nationale Alarmzentrale (im BABS). Allerdings
verfiigt jede zustindige Behérde iber die
Méglichkeit und das Recht, bei einem loka-
len/regionalen Ereignis in eigener Regie die
Sirenen auszulésen. Der Wasseralarm wird
durch die Betreiber der Stauanlagen ausge-
lost. Bei jedem Sirenenalarm — auch bei Fehl-
alarmen — ist unverztiglich die Kantonspolizei
2U orientieren.

Mit dem neuen Bevolkerungs- und Zivil-
schutzgesetz tibernimmt der Bund die Kosten
fir die Realisierung der Alarmierungssysteme.
Die Detailplanung geschieht in den Kantonen,
Unterhalt und Betrieb gehen zu Lasten der
Gemeinden. Einen Spezialfall bildet das Was-
seralarmsystem: Fir dessen Unterhalt und
stindige Betriebsbereitschaft haben die Be-
treiber von Stauanlagen zu sorgen. O

KGS ALS VERBUNDAUFGABE

Neue Kulturg

uterschutz-

Ausbildung steht

Evakuation von Kulturgiitern.

BABS. Die Bevolkerungsschutzreform
bringt fiir die Ausbildung im Kultur-
giiterschutz (KGS) verschiedene Ande-
rungen. Die KGS-Spezialisten des Zivil-
schutzes haben nicht nur eine langere
Ausbildung zu absolvieren. Es wird vor
allem auch mehr Gewicht auf die Zu-
sammenarbeit mit den Partnerorganisa-
tionen gelegt. Genf hat die neue Ausbil-
dung erfolgreich getestet.

er getestete Lehrgang legt flr die kiinfti-
Dgen KGS-Spezialisten ein Schwergewicht
auf die Evakuationsplanung in Zusammen-
arbeit mit der Feuerwehr. Die Einftihrung ins
Feuerwehrwesen, in die Risikoanalyse betref-
fend der Kulturgtiter und tber die zu treffen-
den Interventionsmassnahmen erfolgten in
Genf denn auch durch einen Feuerwehroffi-
zier. Die Kursteilnehmer erhielten Einblick
in die Organisation eines Schadenplatzes —
unter dem Blickwinkel des KGS. Zur Unter-
stiitzung diente ein Video, das anlasslich einer
Alarmubung in Solothurn aufgenommen wor-
den ist und die Zusammenarbeit von KGS-
Spezialisten mit Feuerwehr und Polizei zeigt.
Die Kursteilnehmer erhielten nicht nur
Vorftiihrungen und Vortrage, sondern sie
mussten im Rahmen eines Notfallszenarios
auch selber Einsatz leisten: Nach einem Flug-
zeugabsturz galt es, fur die kunftigen KGS-

Spezialisten in Realzeit zu arbeiten. Sie konn-
ten die abgesteckte Sicherheitszone erfassen,
die Kulturgiiter zum Sammelplatz bringen
und, vor allem, die Fiihrung durch den Scha-
denplatz-Kommandanten und den KGS-Chef
erleben. Im zweiten Teil der Ubung galt es,
die inventarisierten Objekte einzupacken, zu
transportieren und in einem Kulturgiter-
Schutzraum einzulagern.

Zusammenarbeit zwischen Bund
und Kantonen

Die zehn Teilnehmer gaben ein sehr posi-
tives Feedback und unterstiitzten die Absicht,
das Programm schweizweit anzuwenden. Der
Kurs soll tatsachlich als Grundlage fir die
Ausbildung in anderen Kantonen dienen. Er
wurde von Rose-Eveline Maradan im Bundes-
amt fur Bevolkerungsschutz (BABS) konzi-
piert, bei technischer Beratung von Gérard
Menoud vom Kanton Freiburg. Ebenfalls
Uberarbeitet wurde das KGS-Handbuch.

Die Kandidaten fur den Posten eines KGS-
Spezialisten erhalten ihre Ausbildung ab 2004
in Anschluss an ihre Zivilschutz-Grundausbil-
dung von - je nach Kanton — zwei bis drei
Wochen. Sie sind dann bereits Stabsassisten-
ten, Betreuer oder Pioniere. Abgeschlossen
wird die rund einwochige Spezialistenausbil-
dung mit einer Prifung, die die Kandidaten
zu bestehen haben. O



	Neue Kulturgüterschutz : Ausbildung steht

